
10:30 – 11:15 Uhr
Brandschutz und Rettungswege

Dipl.-Ing. (BA) Jörg Ullrich



Ein Auszug aus der Geschichte:



Wie träge ist die Gesetzgebung?



Ist ein Ausblick möglich?



Wann muss mit der Entstehung eines Brandes gerechnet 
werden?

„Es entspricht der Lebenserfahrung, dass mit der Entstehung eines Brandes 
praktisch jederzeit gerechnet werden muss. Der Umstand, dass in vielen 
Gebäuden jahrzehntelang kein Brand ausbricht, beweist nicht, dass keine 
Gefahr besteht, sondern stellt für die Betroffenen einen Glücksfall dar, mit 
dessen Ende jederzeit gerechnet werden muss“!

(OVG Münster 10 A 363/86 vom 11.12.1987)



Statistik:

Aller 3 Minuten bricht in Deutschland ein Brand aus. Dabei entsteht jährlich ein Schaden 
von 2.600.000.000 Euro an wichtigen Kulturgütern und privaten Vermögenswerten.

Hunderte Menschen sterben. Tausende werden jedes Jahr bei Bränden verletzt. Davon 23 
% in Sonderbauten und 77 % in Wohngebäuden. 

95 % aller Brandtoten sterben an Rauchvergiftungen (Statistik der Versicher-
ungswirtschaft, Stand 2010).

Und Brände zerstören Existenzen!                                                        

(vgl. Dipl.-Ing. Jens-Christian Voss, Friedberg, Technische Mitteilungen, 99. Jahrgang – Heft 3, 2006, S. 311 ff.)



Wie viele Personen? Wieviel Brandlast? Und wo steht das?

Wie viele Personen im Standartbau? 

Bei bestimmungsgemäßer Nutzung halten sich nicht mehr als sechs 

Personen in einer Nutzungseinheit auf.

Wieviel Brandlast im Standartbau? 

Bauordnungsrechtlich werden in Standardbauten Brandlasten von 

ca. 250 kWh/m² unterstellt.

Und wo steht das (Gesetz? Vorschrift? Richtlinie?)?

Standardbauten werden hinsichtlich der baulichen Anforderungen 

zum Brandschutz durch die z.B. Sächsische Bauordnung (jeweilige 

Landesbauordnung) abschließend geregelt.



Der Brand - Baugefährdung:

§ 319 StGB - Baugefährdung
(1) Wer bei der Planung, Leitung oder Ausführung eines Baues oder des Abbruchs
eines Bauwerks gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik verstößt und
dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer in Ausübung eines Berufs oder Gewerbes bei der Planung,
Leitung oder Ausführung eines Vorhabens, technische Einrichtungen in ein Bauwerk
einzubauen oder eingebaute Einrichtungen dieser Art zu ändern, gegen die allgemein
anerkannten Regeln der Technik verstößt und dadurch Leib oder Leben eines anderen
Menschen gefährdet.

(3) Wer die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder
mit Geldstrafe bestraft.

(4) Wer in den Fällen der Absätze 1 und 2 fahrlässig handelt und die Gefahr fahrlässig
verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.



Brandschutz ist so einfach….

Der Ursprung des Ganzen:



Grundlagen - Rettungswege

Fluchtweg - Weg für die Flucht der Beschäftigten und anderen Personen. Über diesen 
Weg können sie sich selbst in Sicherheit bringen.

Rettungsweg – Weg, über den Rettungskräfte zu den in Not befindlichen Personen 
vordringen können, um von diesen unmittelbare Gefahren abzuwenden.

Angriffsweg - Weg, den die Feuerwehr benutzt, um Menschen und Tiere zu retten, 
Sachwerte zu bergen und einen Brand zu bekämpfen bzw. Gefahr abzuwenden.



Grundlagen - Rettungswege 

Hilfsfrist vor Ort…!? Beispiel – Stadt:

+ Zeit für Personenrettung (wieviele, wo???)…



Grundlagen - Rettungswege 

Hilfsfrist vor Ort…!? Wirklich immer 3 min:



Grundlagen - Rettungswege 

Tragbare Leitern! Genauer:



Grundlagen - Rettungswege 

Erreichbare Stelle – wie muss diese Aussehen:



Grundlagen - Rettungswege 

Nicht zu ebener Erde mit > 8 m:



Grundlagen - Rettungswege 

Was ist wenn ich nicht nachweisen kann ob es passt?

Ergebnis: Eine Anleiterprobe der örtlichen Feuerwehr!



Grundlagen - Rettungswege 

Nachweis der maximalen Rettungsweglänge mittels dem UFO:

UFO = Ullrichs Fluchtweg Orientierungshilfe



Grundlagen - Rettungswege 

Nachweis der maximalen Rettungsweglänge :



Grundlagen - Rettungswege 

Rettungsweglänge:

Diese ist in der MBO 2002 und in den meisten LBOs auf 35 m 

festgelegt und wird für Sonderbauten in den entsprechenden 

Sondervorschriften geregelt. 



Grundlagen - Rettungswege 

Rettungswegbreiten:

Bei Arbeitsstätten: Nach ASR A2.3:



Grundlagen – notwendige Flure:

In notwendigen Fluren:

Und weitere Brandlasten???
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Grundlagen – notwendige Flure:

In notwendigen Fluren:

Und weitere Brandlasten???



Grundlagen – notwendige Flure:

In notwendigen Fluren:

Meine Meinung zu Brandlasten im notw. Flur:

Da es durch die geringen Anforderungen an die Flurtüren (nur dichtschließend) ohne weiteres möglich ist, 
dass unmittelbar nach Brandbeginn (bei offenstehenden Türen) oder bereits kurze Zeit später (nach dem 
Versagen der Türen) Feuer und Rauch in den Flur eindringen können, muss der notwendige Flur frei von 
Brandlasten sein. 

Ein brandlastfreier Flur ist natürlich auch deshalb erforderlich, da es ausgeschlossen werden soll, dass im 
Flur selbst ein Brand entstehen und sich dort ausbreiten kann. Deshalb dürfen z.B. Fotokopiergeräte nicht 
in notwendigen Fluren aufgestellt werden, da sie in brandschutztechnischer Hinsicht gleich dreifach 
ungünstig sein können (Zündquelle, Brandlast und Hindernis). 

Auch andere Brandlasten wie Schränke aus brennbaren Baustoffen oder mit brennbarem Inhalt können 
die Situation im notwendigen Flur = baulichen Flucht- und Rettungsweg im Brandfall wesentlich 
verschlechtern und dürfen deshalb grundsätzlich nicht dort angeordnet werden. 



Grundlagen - Rettungswege

Beispiel 1:

Ein Brand in der eigenen Nutzungseinheit 
bleibt unberücksichtigt und für dieses 
Szenario bestehen. Mit Ausnahme der 
maximalen Rettungsweglänge bestehen also 
keine besonderen Anforderungen, wie 
sicher die vertikalen Rettungswege zu 
erreichen sein müssen. Damit wird 
baurechtlich bewusst das Risiko für die 
Nutzer in Kauf genommen, ob bei einem 
Brand in der eigenen Nutzungseinheit die 
Rettungswege erreichbar sind oder nicht, 
was in ungünstigen Fällen (z.B. wenn bei 
einem Brand in der eigenen Nutzungseinheit 
die Nutzer im Schlaf vom Brand überrascht 
werden) zu Toten und Schwerverletzten 
führen kann.



Grundlagen - Rettungswege !

Beispiel 2:

Bei Nutzungseinheiten mit notwendigem 
Flur wird dagegen auch der Fall geregelt, 
dass es innerhalb der jeweiligen 
Nutzungseinheit brennt.

Für dieses Szenario wird die Erreichbarkeit 
der baulichen vertikalen Rettungswege nicht 
mehr dem Zufall überlassen und es sind 
gesicherte horizontale Rettungswege in 
Form von notwendigen Fluren notwendig 
(Regelausführung). Der notwendige Flur soll 
bei einem Brand innerhalb der 
Nutzungseinheit eine möglichst sichere 
Erreichbarkeit der vertikalen Rettungswege 
ermöglichen.


